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BGH 2 StR 346/20 - Beschluss vom 29. März 2021 (LG Aachen)

Verwerfung der Revision als unbegründet. 

§ 349 Abs. 2 StPO

Entscheidungstenor

1. Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Aachen vom 20. April 2020 wird mit der
Maßgabe als unbegründet verworfen, dass im Adhäsionsausspruch a) die Feststellung einer Verpflichtung des
Angeklagten zur Zahlung von Schmerzensgeld dahin klarstellend neu gefasst wird, dass der Angeklagte dem
Neben- und Adhäsionskläger dem Grunde nach zur Zahlung eines Schmerzensgeldes unter Berücksichtigung
eines Mitverschuldens des Neben- und Adhäsionsklägers von 40 Prozent verpflichtet ist und b) die Feststellung
einer Verpflichtung des Angeklagten zum Ersatz der dem Neben- und Adhäsionskläger durch die
verfahrensgegenständliche Tat bereits entstandenen materiellen Schäden entfällt und insoweit von einer
Entscheidung über den Adhäsionsantrag abgesehen wird. 

2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels und die dadurch dem Neben- und Adhäsionskläger
in der Revisionsinstanz entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen.
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